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1. Allgemeine Grundlagen und Ziele

 Prognose der erwarteten Versorgungskosten sowie der erwarteten Zahl
originärer Versorgungsempfänger bzw. deren Hinterbliebenen (Witwen/ 
Witwer, Invalidisierungen) für die Jahre ab 2000 auf versicherungs-
mathematischer Basis (Prognosezeitraum: bis zu 25 Jahren)

 Differenzierungsmöglichkeiten z.B. zwischen Beamten und Angestellen / 
Arbeitern einerseits und ausgewählten Einzelplänen / Kapiteln / Berufs-
gruppen etc. andererseits

 Verwendung personenbezogener, anonymisierter Daten der aktiven 
und passiven Angehörigen des Öffentlichen Dienstes der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Individualmethode)

 Entwicklung bedarfsspezifischer Auswerte-Software

 Option: Berücksichtigung spezifischer Parameter zur Simulation von 
Auswirkungen politischer Maßnahmen zur Kostendämpfung (z.B. 
Wahlmöglichkeit Altersgrenze, Verlängerung der Lebensarbeitszeit, Senkung 
von Versorgungssätzen etc.)
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2. Mathematische Rechnungsgrundlagen

Für eine im Bestand befindliche Person mit Lebensalter x ergibt sich für die 
erwarteten Kosten EKx zu einem bestimmten Prognosezeitpunkt



  x x x
z

EK E K K z P Z z( ) ( ) ( )
Zwobei 

E den Erwartungswertoperator bezeichnet,

P(Z=z) die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Person bis zum Prognose-
zeitpunkt die Zustandsentwicklung z  Z realisiert hat, 

Z die Menge der möglichen Zustandsentwicklungen bis zum Prognose-
zeitpunkt, Z die Zufallsvariable “Zustandsentwicklung”,

Kx(z) die Kosten, die die Person zum Prognosezeitpunkt verursacht, wenn sie 
die Zustandsentwicklung  z  Z realisiert hat und

Kx die hieraus resultierenden zufallsabhängigen Gesamtkosten.
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für eine x-jährige Person, die unver-
heiratet ist, den Prognosezeitpunkt 
erlebt und zum Prognosezeitpunkt das 
Alter zpx hat: 

  
 

für eine x-jährige Person, die mit einer 
y-jährigen Person verheiratet ist, vor 
dem Prognosezeitpunkt zur Zeit t 
verstirbt und dessen Witwe(r) den 
Prognosezeitpunkt erlebt und zum 
Prognosezeitpunkt das Alter zpy hat: 
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Mögliche Zustandsentwicklungen z  Z und deren Wahrscheinlichkeiten im
Passiv-Bereich:

Hierbei bezeichnen      die komplementär-geschlechtsspezifischen 
Sterbewahrscheinlichkeiten für eine i-jährige Person bzw. dessen Ehepartner.

i iq bzw q.
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für eine x-jährige aktive Person, 
die den Prognosezeitpunkt als 
gesunder Passiver erlebt und 
zum Prognosezeitpunkt das Alter 
zpx hat: 

 
  
 

für eine x-jährige aktive ver-
heiratete Person, die den Prog-
nosezeitpunkt als gesunder Pas-
siver nicht erlebt, zur Zeit t (vor 
oder nach Altersgrenze, 2 Fälle) 
verstirbt, dessen jetzt y-jähri-
ge(r) Witwe(r) den Prognose-
zeitpunkt erlebt und zum Prog-
nosezeitpunkt das Alter zpy hat: 
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Mögliche Zustandsentwicklungen z  Z und deren Wahrscheinlichkeiten im
Aktiv-Bereich (I):

Hierbei bezeichnen qi
inv die geschlechtsspezifischen Invalidisierungs-

wahrscheinlichkeiten für eine i-jährige Person bzw. dessen Ehepartner.
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für eine x-jährige aktive Person, die vor dem Prognosezeitpunkt und vor 
der Altersgrenze zur Zeit t Invalide wird und den Prognosezeitpunkt mit 
dem Alter zpx erlebt: 
 

für eine x-jährige aktive verheiratete Person, die vor dem 
Prognosezeitpunkt und vor der Altersgrenze zur Zeit s Invalide wird, zur 
Zeit t verstirbt und dessen jetzt y-jährige(r) Witwe(r) den Prognose-
zeitpunkt erlebt und zum Prognosezeitpunkt das Alter zpy hat: 
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Mögliche Zustandsentwicklungen z  Z und deren Wahrscheinlichkeiten im
Aktiv-Bereich (II):

Hierbei bezeichnet qk
inv,t die Wahrscheinlichkeit, dass die Person im Jahr t

Invalide wird und dann im Jahr k [als Invalide(r)] stirbt.
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jährliche Sterbewahrscheinlichkeiten

3. Anwendungsbeispiele: Sterbetafeln

Sterbetafel Halley (Breslau, 1696)

Sterbetafel männlich (1924)

Sterbetafel männlich (1986)

DAV-Sterbetafeln Typ R 

männlich und weiblich (1994)
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jährliche Sterbewahrscheinlichkeiten

3. Anwendungsbeispiele: Sterbetafeln

restliche Lebenserwartung
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3. Beispielrechnungen: PZVA-V und PZVA-A

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer PZVA



Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Fachbereich Mathematik

PZVAProf. Dr. Dietmar Pfeifer PZVA



Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Fachbereich Mathematik

PZVAProf. Dr. Dietmar Pfeifer PZVA



Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Fachbereich Mathematik

PZVAProf. Dr. Dietmar Pfeifer PZVA

EP 3.1: Schulbehöde EP 8.1: Innenbehörde EP 3.2: Wissenschaftsbehörde EP 2: Justizbehörde 

EP 9.1: Finanzbehörde EP 4: Sozialbehörde EP 7: Wirtschaftsbehörde  
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4. Interpretation der Ergebnisse

 In den Jahren 2000 bis 2016 ist mit einer strukturbedingten, erheblichen 
Zunahme der Gesamtversorgungskosten zu rechnen. Dies ist auf einen 
erhöhten Übertritt von Lehrern (Einzelplan 3.1) aus dem Aktiv- in den 
Passivbereich in dieser Zeitspanne zurückzuführen; die Empfängerzahlen 
von augenblicklich ca. 11.000 werden sich bis 2016 auf ca. 17.500 in diesem 
Bereich erhöhen, das entspricht einer Zunahme um etwa 59 %. Die 
augenblicklichen Versorgungskosten in Höhe von ca. 510 Mio. DEM werden 
in diesem Bereich im selben Maße auf etwa 870 Mio. DEM im Jahr 2016
anwachsen (ohne Berücksichtigung jährlicher Anpassungen an die 
Tarifentwicklungen). Damit ergibt sich eine unvermeidliche durchschnitt-
liche Kostensteigerung im Versorgungsbereich der Schulbehörde
von ca. 3,4 % jährlich bis zum Jahr 2016.

 In der Gesamtentwicklung ergibt sich analog eine unvermeidliche 
Kostensteigerung im Versorgungsbereich von  ca. 1,5 % jährlich bis zum 
Jahr 2016.
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 Insgesamt entfallen im Beamtenbereich in den Jahren 2000 bis 2020 
zwischen 65 % und 68 % der Gesamtversorgungskosten auf die 
Einzelpläne 3.1 (Schulbehörde) und 8.1 (Innenbehörde) und zwischen 
8 % und 9 % auf den Einzelplan 3.2 (Wissenschaftsbehörde), ähnliche 
Größenordnungen ergeben sich für die Einzelpläne 2 und 9.1 (Justiz- und 
Finanzbehörde). Im Epl. 8.1 sind allerdings nicht ganz so starke relative 
Kostensteigerungen zu verzeichnen; ein relatives Maximum der 
Versorgungskosten wird dort schon im Jahr 2005 erreicht, vermutlich 
aufgrund der um 5 Jahre niedrigeren Altersgrenze im Vollzugsdienst. Die 
versorgungskostenmäßig nächst teuren Epl. 2 (Justizbehörde), Epl. 9.1 
(Finanzbehörde), Epl. 4 (Sozialbehörde) und Epl. 7 (Wirtschaftsbehörde) 
zeigen keine besonders ausgeprägten zeitlichen Trends auf, bei den beiden 
letztgenannten Einzelplänen sind die Kosten sogar eher leicht rückläufig.

 Ein ähnliches Bild ergibt sich im Arbeitnehmerbereich. Die Kosten von 
augenblicklich ca. 220 Mio. DM ändern sich in den nächsten 10 Jahren nur 
wenig, mit einer ebenfalls geringfügig, ab 2010 etwas stärker abnehmenden 
Tendenz, was parallel mit einer abnehmenden Zahl von Versorgungs-
empfängern einhergeht.
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5. Auswirkungen politischer Maßnahmen zur 
Kostendämpfung

 Streichung bzw. Reduzierung von Sonderzuwendungen und Zulagen

Die Sonderzuwendungen machen derzeit etwa 7 % der Gesamt-
versorgungskosten aus. Eine Streichung mit sofortiger Wirkung würde den 
schon dargelegten unvermeidlichen Kostenanstieg im Beamtenbereich von 
1,5 % jährlich bei kurzfristiger Einsparung lediglich um etwa 5 Jahre
verzögern, wobei das Maximum der Kosten ebenfalls im Jahr 2016 erreicht 
wird, allerdings in der Höhe etwas geringfügiger ausfällt. Eine 
entsprechende Wirkung hätten Streichungen von Zulagen, allerdings mit 
geringerem Effekt, da die Zahlbeträge hier absolut deutlich niedriger liegen. 
Eine sofortige Reduzierung der Sonderzuwendungen um 50 % würde 
entsprechend nur einen Zeitgewinn von ca. 2 Jahren bedeuten.
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 Absenkung des Höchstversorgungssatzes bzw. Kürzung der Versor-
gungsleistungen

Eine solche Maßnahme lässt sich 
möglicherweise mit Blick auf den 
Vertrauensschutz nur im Aktiv-Bereich 
realisieren. Ein Vergleich der Kosten-
kurven des Aktiv- und Passiv-Bereichs 
zeigt einen Schnittpunkt etwa im Jahr 
2013. Kürzungen der Versorgungs-
leistungen für den Aktiv-Bereich um x % 
wirken sich damit nur langsam und bis 
zum Jahr 2013 nur zu x/2 % aus. Senkt
man beispielsweise mit sofortiger Wir-
kung den Höchstversorgungssatz von 
75 % auf 68 % (das entspricht einer 
Kürzung der Versorgungsleistungen um 
etwa 10 %), so ergibt sich hieraus eine 
Kostenersparnis von 5 % im Jahr 2013 
bzw. eine jährliche regelmäßige 
Kostenersparnis von etwa 0,5 %.
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 Verlängerung der Lebensarbeitszeit um 5 Jahre

Diese Maßnahme führt zwar kurzfristig zu einer graduellen Einsparung
von Kosten in Höhe von maximal ca. 16 % im Jahr 2007, mittelfristig 
wirkt sie sich jedoch wieder nur aufschiebend aus. Im Jahr 2020 ist sogar 
wieder mit einem Gleichstand der Versorgungskosten zu rechnen, da 
bei verlängerter Lebensarbeitszeit wesentlich mehr Beschäftigte den 
Höchstversorgungssatz erreichen. Ein Problem ist hier u.U. ein erhöhter
Invalidisierungsgrad zwischen 65 und 70 Jahren; hierüber gibt es aber z.Z. 
keine gesicherten statistischen Erkenntnisse. Ob tendenziell langfristig mit 
einer Verringerung der Versorgungskosten aufgrund des verkürzten 
erwarteten Zahlungszeitraums zu rechnen ist, hängt davon ab, in welchem 
Maße in Zukunft Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes regelmäßig vom 
Aktiv- in den Passivbereich wechseln werden.

PZVAProf. Dr. Dietmar Pfeifer PZVA



Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Fachbereich Mathematik

PZVAPZVAProf. Dr. Dietmar Pfeifer PZVA



Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Fachbereich Mathematik

PZVA

Aus: Erziehung und Wissenschaft 4 (1996)
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